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Hinweise des Landeskirchenamtes zur Auszahlung der Corona- Sonderzah-
lung 2020  
 
 

im Rahmen der Tarifeinigung vom 25. Oktober 2020 haben sich die Tarifvertragspar-
teien im kommunalen Bereich auf die Auszahlung einer einmaligen Corona-
Sonderzahlung geeinigt. Bei dieser Sonderzahlung handelt es sich um eine Beihilfe 
bzw. Unterstützung des Arbeitgebers zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung 
durch die Corona-Krise im Sinne des § 3 Nummer 11a Einkommensteuergesetz 
(EStG), die zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitsentgelt gezahlt wird.  

Für die Umsetzung und Übernahme für die kirchlichen Mitarbeitenden, die im Sozial- 
und Erziehungsdienst eingesetzt sind und die unter den Geltungsbereich der Anlage 9 
„Sonderregelungen für den Sozial- und Erziehungsdienst“ der Dienstvertragsordnung 
(DienstVO) fallen, muss eine Arbeitsrechtsregelung über eine einmalige Corona-
Sonderzahlung (ARR Corona-Sonderzahlung 2020) von der Arbeits- und Dienstrecht-
lichen Kommission beschlossen werden.  

Da es für die Steuerfreiheit erforderlich ist, dass die Auszahlung der Sonderzahlung 
bis zum Ablauf des laufenden Kalenderjahres 2020 erfolgt, haben wir die Comramo 
KID GmbH angewiesen, die Sonderzahlungen im Vorgriff auf einen Beschluss der Ar-
beits- und Dienstrechtlichen Kommission über eine entsprechende Arbeitsrechtsrege-
lung zu veranlassen.  

Die Auszahlung der Sonderzahlungen erfolgt im Vorgriff auf einen ADK-Beschluss un-
ter dem Vorbehalt der Rückforderung und unter Ausschluss der Berufung auf den 
Wegfall der Bereicherung.  

Wir haben die Comramo KID GmbH gebeten, auf den Gehaltsmitteilungen einen ent-
sprechenden Hinweis anzubringen. 
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Mit diesem Rundschreiben geben wir Hinweise zur Zahlbarmachung der Corona-
Sonderzahlung. 

 

Zu § 1 Geltungsbereich 

Vom Geltungsbereich der Arbeitsrechtsregelungen erfasst sind Personen, die im So-
zial- und Erziehungsdienst eingesetzt sind und die unter den Geltungsbereich der An-
lage 9 „Sonderregelungen für den Sozial- und Erziehungsdienst“ der Dienstvertrags-
ordnung (DienstVO) fallen. 

 

Zu § 2 Einmalige Corona-Sonderzahlung  

 

2.1 Höhe der Sonderzahlung 

Die Höhe der Sonderzahlung ist nach § 2 Absatz 2 Satz 1 ARR Corona-Sonderzahlung 
2020 wie folgt gestaffelt: 

- für die Entgeltgruppen S2 bis S8b einmalig 600,00 Euro, 

- für die Entgeltgruppen S9 bis S18 einmalig 400,00 Euro . 

 

2.2 Anspruchsvoraussetzungen und Fälligkeit 

Die einmalige Sonderzahlung ist zahlbar bis spätestens zum 31. Dezember 2020. Vo-
raussetzungen sind, dass 

- das Arbeitsverhältnis am 1. Oktober 2020 bestand und 

- an mindestens einem Tag zwischen dem 1. März 2020 und dem 31. Oktober 
2020 Anspruch auf Entgelt bestanden hat (§ 2 Absatz 1 ARR Corona-
Sonderzahlung 2020). 

Als Entgelt im Sinne von § 2 Abs. 1 TV Corona-Sonderzahlung zu verstehen sind neben 
dem laufenden Entgelt auch der Anspruch auf Entgeltfortzahlung nach § 21 Satz 1 
TV-L und der Anspruch auf Krankengeldzuschuss nach § 22 Absatz 2 TV-L, auch 
wenn dieser wegen der Höhe der Barleistung des Sozialversicherungsträgers nicht ge-
zahlt wird (Anmerkung Nr. 2 Satz 1 zu § 2 Abs. 1 ARR Corona-Sonderzahlung 2020). 
Einem Anspruch auf Entgelt ist außerdem gleichgestellt der Bezug von Krankengeld 
nach § 45 SGB V oder entsprechender gesetzlicher Leistungen, Kurzarbeitergeld und 
der Bezug von Mutterschaftsgeld nach § 19 MuSchG (Anmerkung Nr. 2 Satz 2 zu § 2 
Abs. 1 ARR Corona-Sonderzahlung 2020). Beim Mutterschutzlohn nach § 18 MuSchG 
handelt es sich ohnehin um vom Arbeitgeber (fort) zu zahlendes Arbeitsentgelt, daher 
wird es dem Entgelt im Sinne der Tarifnorm gleichgestellt. 

 

2.3 Kurzarbeit 

Da Kurzarbeitergeld als Entgelt im Sinne des Tarifvertrages gilt (Anmerkung Nr. 2 
Satz 2 zu § 2 Abs. 1 ARR Corona-Sonderzahlung 2020), erstreckt sich der Anspruch 
auf die Corona-Sonderzahlung auch auf Mitarbeitende, die in dem o.g. Zeitraum 
(teilweise) Kurzarbeit leisteten. Die Corona-Sonderzahlung bleibt gemäß Nummer 5 
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Absatz 1 Satz 2 der Anlage 10 DienstVO bei der Ermittlung des Nettomonatsentgelts 
nach TV COVID unberücksichtigt. 

 

2.4 Teilzeitbeschäftigung 

Teilzeitbeschäftigte erhalten die einmalige Corona-Sonderzahlung stets zeitanteilig in 
dem Umfang, der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeits-
zeit an der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter entspricht 
(§ 2 Absatz 2 Satz 2 ARR Corona-Sonderzahlung 2020 in Verbindung mit § 24 Absatz 
2 TV-L). Maßgebend sind auch hier die jeweiligen Verhältnisse am Stichtag 1. Okto-
ber 2020.  

 

2.5 Mehrere Arbeitsverhältnisse 

Haben Beschäftigte gleichzeitig mehrere Arbeitsverhältnisse zu einem Arbeitgeber, 
für die ARR Corona-Sonderzahlung 2020gilt, besteht der Anspruch aus jedem Ar-
beitsverhältnis zeitratierlich entsprechend (§ 2 Absatz 2 Satz 2 ARR Corona-
Sonderzahlung 2020 in Verbindung mit § 24 Absatz 2 TV-L). 

 

2.6 Minijobber 

Die Gewährung einer steuerfreien Beihilfe oder Unterstützung im Sinne des § 3 
Nummer 11a EStG ist auch an geringfügig entlohnte Beschäftigte (sogenannte Mi-
nijobber) möglich. Diese steuerfreien Beihilfen oder Unterstützungen zählen nach 
Aussage des Bundesfinanzministeriums nicht zum sozialversicherungspflichtigen Ar-
beitsentgelt nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 der Sozialversicherungsentgeltver-
ordnung. Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat bestätigt, dass die steuerfreie 
zusätzliche Sonderzahlung nicht zum regelmäßigen Verdienst des Minijobbers zählt, 
somit nicht zum Überschreiten der zulässigen Entgeltgrenze führt und den 450-Euro-
Minijob-Status nicht beeinflusst. 

 

2.7 Keine Berücksichtigung der Sonderzahlung 

Die einmalige Sonderzahlung ist bei der Bemessung sonstiger Leistungen nicht zu 
berücksichtigen (§ 2 Absatz 3 ARR Corona-Sonderzahlung 2020 in Verbindung). Sie 
ist daher z.B. kein „monatliches Entgelt“ im Sinne von § 20 Absatz 2 Satz 1 TV-L und 
fließt deshalb nicht in die Bemessungsgrundlage für die Jahressonderzahlung ein. 
Gleiches gilt für die Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung nach § 21 TV-L 
und die Berechnung des Nettomonatsentgelts gemäß gemäß Nummer 5 Absatz 1 
Satz 2 der Anlage 10 DienstVO (s.o.). 

 

2.8 Voraussetzungen der Steuerfreiheit 

Bei der Corona-Sonderzahlung handelt sich um eine Beihilfe bzw. Unterstützung des 
Arbeitgebers zur Abmilderung der zusätzlichen Belastung durch die Corona-Krise im 
Sinn des § 3 Nr. 11a EStG (Anmerkung Nr. 1 zu § 2 Absatz 1 ARR Corona- Sonder-
zahlung 2020). Nach § 3 Nr. 11a EStG sind Beihilfen und Unterstützungen, die in 
Form von Zuschüssen und Sachbezügen gewährt werden und die seitens des Arbeit-
gebers in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Dezember 2020 auf Grund der Corona-
Krise an seine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusätzlich zum ohnehin ge-
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schuldeten Arbeitslohn geleistet werden, bis zu einem Betrag von 1.500 Euro steuer-
frei. Für die Steuerbefreiung ist es erforderlich, dass die Zahlung bis zum 31. De-
zember 2020 erfolgt. In Einzelfällen kann es zu einer (Teil-) Steuerpflichtigkeit der 
Corona-Sonderzahlung kommen, wenn neben der Corona-Sonderzahlung weitere 
Zahlungen gewährt wurden, die unter § 3 Nr. 11a EStG fallen. Als solche Leistungen 
für weitere Corona-Sonderzahlungen kommt die Corona-Prämie im Bereich der Al-
tenpflege in Betracht, die vom 1. März 2020 bis zum 31. Dezember 2020 gezahlt 
worden sind. Sofern derartige Zahlungen (kombiniert) den Betrag von 1.500 Euro 
übersteigen, ist der überschießende Betrag zu versteuern. 

Bei gleichzeitigem Bestehen mehrerer Dienstverhältnisse zu einem Arbeitgeber, für 
den die ARR Corona-Sonderzahlung 2020 gilt, besteht der Anspruch aus der Arbeits-
rechtsregelung aus jedem Dienstverhältnis zeitratierlich entsprechend (§ 24 Absatz 2 
TV-L in Verbindung mit § 2 Absatz 2 Satz 2 ARR Corona-Sonderzahlung 2020). Dies 
gilt auch bei gleichzeitigem Bestehen mehrerer Arbeitsverhältnisse zu mehreren Ar-
beitgebern, für die jeweils die ARR Corona-Sonderzahlung 2020 gilt. Wegen der 
Stichtagsregelung (1. Oktober 2020) ist die Konstellation aufeinanderfolgender 
Dienstverhältnisse nicht denkbar. 

 

2.9 Voraussetzungen der Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung 

Die Beitragsfreiheit in der Sozialversicherung ergibt sich aus § 1 Absatz 1 Satz 1 
Nr. 1 Sozialversicherungsentgeltverordnung - SvEV. Demnach gehören steuerfreie 
einmalige Einnahmen, laufende Zulagen, Zuschläge, Zuschüsse sowie ähnliche Ein-
nahmen, die zusätzlich zu Löhnen oder Gehältern gewährt werden, nicht zum Ar-
beitsentgelt im sozialversicherungsrechtlichen Sinne und sind daher beitragsfrei. Falls 
der Steuerfreibetrag nach § 3 Nr. 11a EStG durch eine andere Zahlung oder mehrere 
andere Zahlungen im Sinne des § 3 Nr. 11a EStG erreicht ist, sind darüberhinausge-
hende Zahlungen steuerpflichtig und daher beitragspflichtig. In jedem Fall handelt es 
sich bei der o.g. Höhe der Sonderzahlung um ein Bruttoentgelt und nicht um eine 
Nettolohnzusage. 

 

2.10 Kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt 

Die Corona-Sonderzahlung ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt (Anmerkung 
Nr. 3 zu § 2 Absatz 1 ARR Corona-Sonderzahlung 2020). 

 

Für Rückfragen und zur Beratung in Zweifelsfällen stehen wir selbstverständlich zur 
Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrage: 

gez. Unterschrift 

(Bockisch) 
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